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Seite 1 | von 5 Stellungnahme des ABNR e.V. zum Vorschlag der EU-Kommission vom 16. 
Juli 2025 zur Überarbeitung der Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. 
Juni 2011 über die Struktur und die Sätze der Verbrauchsteuern auf 
Tabakwaren (Tabaksteuerrichtlinie) 
 

Das Aktionsbündnis Nichtrauchen e.V. (ABNR) ist ein Zusammenschluss von zwan-

zig medizinischen Fachgesellschaften, ärztlichen Interessenvertretungen und wei-

teren Gesundheitsorganisationen, die sich für eine umfassende Tabak- und Niko-

tinprävention in Deutschland einsetzen. 

Wir begrüßen den Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Tabak-

steuerrichtlinie aus drei Gründen: 

1. Die Erhöhung aller bestehenden Mindeststeuersätze auf Tabakprodukte und 

neue Steuerkategorien für erhitzte Tabakprodukte, Wasserpfeifentabak, E-Li-

quids für elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) sowie Rohtabak sind ein be-

deutsamer Beitrag zur Verbesserung und Stärkung der Gesunderhaltung der 

europäischen Bevölkerung. Ähnlich wie im EU-Durchschnitt (24  %) raucht, 

trotz der bekannten Risiken und möglichen Folgeerkrankungen, jeder vierte 

Erwachsene in Deutschland (1). Deutliche und regelmäßige Tabaksteuererhö-

hungen sind die wirksamste Maßnahme zur Senkung des Tabakkonsums (2). 

Eine aktuelle Studie weist eindrucksvoll nach, dass der nachgewiesene Impact 

von Steuererhöhungen auf Tabakprodukte zur Senkung der Raucherraten in 

den letzten Jahren international nicht zufriedenstellend genutzt wurde (3). 

Dies betrifft auch Deutschland (4).  

2. Für die Erreichung der Ziele des europäischen Plans gegen Krebs und die dafür 

notwendige Absenkung der Raucherrate auf unter 5 Prozent ist nicht zuletzt, 

aufgrund der Erweiterung der Palette von Tabak- und Nikotinprodukten in den 

letzten 10 Jahren, eine Steuererhöhung und neue Steuerkategorien unum-

gänglich. Wie im Tabakatlas 2025 ausgewiesen, gehen aktuell ungefähr 88.000 

von 500.000 Krebsneuerkrankungen in Deutschland ursächlich auf das Rau-

chen zurück (1). Eine Reduktion der Prävalenz des Konsums von Tabak- 

und/oder Nikotinprodukten wird einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung 

der Krebsneuerkrankungen und der damit häufig einhergehenden vorzeitigen 
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Seite 2 | von 5 Sterblichkeit leisten. Tabaksteuererhöhungen in Deutschland können Schät-

zungen zufolge rund acht Prozent der tabakbedingten Krebsneuerkrankungen 

vermeiden (5).  

3. Die Behandlung von Folgeerkrankungen des Rauchens erfordert Aufwendun-

gen in Höhe von einem Drittel (30,2 Milliarden Euro) aller direkten und indi-

rekten Kosten, die mit dem Rauchen in Deutschland einhergehen. Diese Kos-

ten werden auf jährlich 97,2 Milliarden Euro beziffert. Dem standen im Jahr 

2024 Einnahmen aus Tabaksteuern in Höhe von nur 15,6 Milliarden Euro ge-

genüber (1). Das bedeutet, dass der überwiegende Teil der mit dem Rauchen 

verbundenen Kosten weitestgehend von der Bevölkerung getragen wird, wäh-

rend die Tabak- und Nikotinindustrie deutliche Gewinne für sich verbucht.  

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Tabaksteuerrichtlinie 

leistet somit einen Beitrag, die Konsumraten für Tabak- und Nikotinprodukte sig-

nifikant zu senken und schafft die Voraussetzungen dafür, dass Einnahmen gene-

riert werden, die dazu beitragen können, die Prävention zu stärken und aktuell 

bestehende Defizite im Gesundheitswesen auszugleichen. Das ABNR sieht An-

sätze, den vorgeschlagenen Maßnahmen einen noch größeren Impact zu verleihen 

und begründet dies wie folgt: 

# Maßnahme 1 

Erhöhung aller bestehenden Mindeststeuersätze für Tabakprodukte: 

Um den Umstieg von Tabakzigaretten auf preislich günstigere Tabakprodukte wie 

zum Beispiel Feinschnitt zum Selbstdrehen so unattraktiv wie möglich zu gestal-

ten, sollte die Mindestbesteuerung für alle Tabakprodukte gleich hoch sein.  

Dies beinhaltet auch, als Einheit für die Mindestbesteuerung von „Tabaksticks“ für 

Tabakerhitzer nicht das Gewicht eines „Tabaksticks“, sondern entsprechend der 

Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den „Tabakstick“ an sich, 

der in etwa einer Tabakzigarette entspricht, heranzuziehen (6).  

Den Ansatz einer Annäherung der Mindestbesteuerung für die Tabakproduktkate-

gorien halten wir nicht für hinreichend um Substitutionseffekte zu vermeiden. 

Diese sind insbesondere in der preissensiblen Gruppe jüngerer Rauchender zu er-

warten, denen weniger Geld zur Verfügung steht sowie in Bevölkerungsgruppen 
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Seite 3 | von 5 mit niedrigerem Sozialstatus, in denen überproportional häufig Tabakprodukte 

konsumiert werden, verglichen mit höheren Sozialstatusgruppen. 

#Maßnahme 2 

Steuerkategorien für erhitzte Tabakprodukte, Wasserpfeifentabak, Nikotinbeutel 

und E-Liquids für elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) und Rohtabak 

Das ABNR unterstützt die Aufnahme der genannten Produkte für eine Besteue-

rung mit Ausnahme von Nikotinbeuteln. Nikotinbeutel werden wegen des oralen 

Gebrauchs in Deutschland als „neuartiges Lebensmittel“ eingestuft, die aufgrund 

ihres Nikotingehalts, ebenso wie in der EU, nicht in den Verkehr gebracht werden 

dürfen (7). Aktuelle Zahlen aus Deutschland zeigen jedoch, dass bereits jeder 

siebte Schüler und jede zehnte Schülerin im Alter zwischen 16 und 17 Jahren schon 

einmal Nikotinbeutel konsumiert hat (8). In einer vor wenigen Tagen publizierten 

Arbeit konnte gezeigt werden, wie problemlos, trotz Verkaufsverbot, diese Pro-

dukte in Deutschland zu beziehen sind und dabei der Jugendschutz sowie die ge-

setzlichen Bestimmungen massiv unterlaufen werden (9). Einer Steuerkategorie 

für Nikotinbeutel steht das ABNR kritisch gegenüber, da dies ein erster Schritt zur 

Legalisierung dieses gesundheitsgefährdenden Produktes wäre. 

Weiterhin sieht der Vorschlag der EU-Kommission vor, Liquids für E-Zigaretten mit 

niedrigerem Nikotingehalt bis 15 Milligramm Nikotin/Milliliter geringer zu besteu-

ern als solche mit mehr als 15 Milligramm Nikotin/ Milliliter. Dies führt vermutlich 

dazu, dass E-Liquids mit niedrigerem Nikotingehalt bevorzugt erworben werden, 

ein höherer Bedarf der Konsumierenden an Nikotin jedoch durch Mehrkonsum 

kompensiert wird. Das ABNR rät daher an, auch in der EU der Empfehlung der 

Weltbank zu folgen, wonach alle Liquids für E-Zigaretten, unabhängig vom Niko-

tingehalt, und auch nikotinfreie Liquids gleichermaßen besteuert werden (10). 

# Maßnahme 4: Anpassung der Steuern an die Inflation alle drei Jahre 

Eine Steuererhöhung für alle Steuerkategorien sollte jährlich erfolgen und sich auf 

das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts stützen, nicht auf den harmonisierten 

Verbraucherpreisindex, da dieser nicht das steigende Einkommensniveau berück-

sichtigt. Dies hätte jedoch zur Folge, dass Tabak- und Nikotinprodukte sukzessive 

wieder preiswerter werden, was dem präventiven Hauptzweck der Verteuerung, 
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Seite 4 | von 5 zuwiderläuft. Für eine jährliche Anpassung der Steuern spricht auch, dass für Preis-

glättungs- und Schrumpfungsstrategien der Tabak- und Nikotinindustrie weniger 

Zeit bleibt. Studien aus UK zeigen, dass die Branche, selbst als Reaktion auf die 

jährliche Steuererhöhung ihre Gewinne zunächst reduziert und die Steuererhö-

hung nicht vollständig an die Verbrauchenden weitergibt. Dadurch sollte ein zu 

starker Preisanstieg vermieden werden, der die Rauchenden zum Rauchstopp ver-

anlassen könnte. Im Laufe des Jahres wurden die Preise jedoch schrittweise er-

höht, d.h. die Steuererhöhung wurde weitergegeben und der Gewinn wieder ge-

steigert. Das Ausmaß der zunächst nicht vollständigen Weitergabe der Steuer und 

die Zeitspanne, über die die Preise erhöht wurden, waren in den niedrigsten Preis-

segmenten und bei Fertigzigaretten am höchsten (11).  

# Maßnahme 5: Übergangsfristen  

Das ABNR befürwortet, dass die in Aussicht gestellten Mindeststeuersätze für Zi-

garren, Zigarillos, Wasserpfeifentabak, erhitzten Tabak, anderen Rauchtabak so-

wie anderweitig verarbeiteten Tabak und andere Nikotinprodukte bereits ab 

01.01.2028 erhoben werden. E-Zigaretten sind bereits heute das am meisten von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzte Rauchprodukt (12). Um die Ge-

sundheit junger Menschen zu schützen sollte daher die Einführung der Mindest-

steuersätze so schnell wie möglich erfolgen. 
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